
Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748),  
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), 
Bayerische Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007 (GVBI S. 588 BayRS 2132-1-1), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 17.11.2014 (GVBl. S. 478). 
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Bebauungsplan "Sondergebiet Coburger Wegäcker"

Satzung

14.07.14 / 10.09.14

15.12.14 / 13.03.15

19.05.2015

Übersichtskarte  

Verfahrensvermerke:  
 

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch den Gemeinderat ge-

fasst am 

 

20.01.2014 

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am 

 

___.___.______ 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am 

 

___.___.______ 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 

bis einschließlich 

29.12.2014 

30.01.2015 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am  

 

11.06.2015 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  

bis einschließlich  

18.06.2015 

20.07.2015 

  

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 9 Abs. 4 BauGB und § 81 

BayBO erfolgte durch den Gemeinderat am  

 

___.___.______ 

  

Die Bekanntmachungen erfolgten in den Weitramsdorfer Nachrichten.  

  

Ausfertigungsvermerk:   

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 

Beschlüssen des Gemeinderats übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 

maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  

 

 

 

  

Weitramsdorf, den ___.___.______  

  

  

___________  

Bürgermeister  

  

Rechtskraftvermerk:   

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in 

Kraft getreten am:  

 

___.___.______ 

  

Weitramsdorf, den ___.___.______   

  

  

___________  

Bürgermeister  

 

2 Textliche Festsetzungen  
 

2.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 3 BauNVO gilt für das Sondergebiet groß-
flächiger Lebensmitteleinzelhandel (SOLEH): Innerhalb der durch Baugrenzen bezeichneten 
Flächen ist ein Lebensmittelmarkt (Vollsortimenter) mit max. 1.200 qm Verkaufsfläche und 
45 qm Windfang sowie ein Backshop mit einer Verkaufsfläche von max. 80 qm sowie ein 
Lebensmittelmarkt (Discounter) mit max. 850 qm Verkaufsfläche und 20 qm Windfang zzgl. 
Backshop mit einer Verkaufsfläche von max. 40 qm zulässig.  

  
2.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO: Nebenanlagen sind innerhalb 

und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, jedoch nicht im Bereich der 
Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. Stellplätze 
sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie der für diesen Nutzungszweck 
ausgewiesenen Fläche zulässig.  
 

2.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO gilt: Die zulässige Grundfläche 
darf durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten baulichen Anlagen bis zu einer 
GRZ=0,8 überschritten werden.   
 

2.4 
 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: 
 

2.4.1 Plankarte 2 (Gemarkung Weitramsdorf, Flurstück 240) 
 
Entwicklungsziel: Extensivgrünland mit Obstbaumreihe 
 
1. Pflanzung einer Reihe von Obstbäumen an der nördlichen Grundstücksgrenze mit 

hochstämmigen (Wild-) Obstbäumen im Abstand von 10 m  
 

 (Wild-) Obstbäume (hochstämmig) auf Streuobstwiesen und Streuobstreihen der Aus-
gleichsflächen in geeigneten Lokalsorten: 

 

 Apfel:   
 Baumanns Renette, Bohnapfel, Danziger Kantapfel, Erbachshöfer, Gewürzluiken, Hau-

xapfel, Kaiser Wilhelm, Landsberger Renette, Lohrer Rambur, Maunzenapfel, Roter Trie-
rer Weinapfel, Rote Sternrenette, Schafsnase, Winterglockenapfel, Winterrambur, ... 

 
 Birne:   
 Oberösterreicher Wein, Schweizer Wasserbirne, Doppelte Phillipsbirne, Katzenkopf, 

Gelbmöstler, Palmischbirne, ... 
 
 Speierling (Sorbus domestica), Walnuss (Sämlinge)  
 

 

3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften  
 

3.1 Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO: 
Werbeanlagen und Fahnenmaste auf Dachflächen sind unzulässig. Lichtwerbung in Form 
von Blink- oder Lauflichtern ist unzulässig.  Fremdwerbung ist unzulässig. 
 

3.2 Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO: 
Zulässig sind ausschließlich offene Einfriedungen bis zu einer Höhe von max. 2,0 m über 
Geländeoberkante, gemessen an der Grundstücksgrenze zzgl. nach innen abgewinkeltem 
Übersteigschutz. 
 

3.3 Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 BayBO:  
Die Tiefe der Abstandsfläche beträgt 0,4 H, jedoch mindestens 3 m. 
 
 
 
 

4 Nachrichtliche Ü bernahmen  
 

4.1 Zur Sicherung von Bodendenkmälern (Art. 8 DSchG) 
(1) Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-
schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. 2 Zur Anzeige ver-
pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unterneh-
mer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 3 Die Anzeige eines der 
Verpflichteten befreit die übrigen. 4 Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund ge-
führt haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Un-
ternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
(2) Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 
nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 
die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

 
 
 
 

 2. Extensive Wiesennutzung 
 

Erhalt der vorhandenen Salbei-Glatthaferwiese (magere Flachland-Mähwiese, FFH-
Lebensraumtyp 6510). Die Fläche ist 2x jährlich zu mähen. Die erste Mahd hat nicht vor 
dem 15.06 zu erfolgen. Dünge- und chemische Pflanzenschutzmittel sind unzulässig. 

 
 3.  Einbringung von einem Lesesteinhaufen  

 
 Anlage eines Lesesteinhaufens aus ortstypischem Gestein. 80 % des Materials muss ei-

ne Korngröße von 20 – 40 cm aufweisen, der Rest kann feiner oder gröber sein.  
 Ausheben einer Mulde von 0,8 – 1,0 m und Auspolsterung mit einer 10 cm dicken Sand-

schicht. Beim Auffüllen mit Steinen ist darauf zu achten, dass entsprechende Hohlräume 
entstehen. Der Aushub wird an der Nordseite des Haufens angeschüttet. Er kann mit 
geeigneten Gebüschen (z.B. Wildrosen, Berberitze) bepflanzt werden. Der freie Rand 
des Lesesteinhaufens ist als breiter Übergang zwischen Vegetation und Steinen auszu-
führen. Gesamtgröße ca. 2-3 m³, Höhe 0,8 -1,0 m über OK Gelände. Idealer Zeitpunkt 
zur Anlage des Haufens zwischen November und März. 

 
2.4.2 
 
2.4.2.1 

Plankarte 3 (Gemarkung Weitramsdorf, Flurstück 1 tlw.) 
 
Entwicklungsziel: Streuobstwiese mit Extensivgrünland 
 
1. Anlage einer Streuobstwiese mit Pflanzung von hochstämmigen (Wild-) Obstbäumen im 

Abstand von 10 m  
  

(Wild-) Obstbäume (hochstämmig) auf Streuobstwiesen und Streuobstreihen der Aus-
gleichsflächen in geeigneten Lokalsorten: 

 

Apfel:   
Baumanns Renette, Bohnapfel, Danziger Kantapfel, Erbachshöfer, Gewürzluiken, Hauxa-
pfel, Kaiser Wilhelm, Landsberger Renette, Lohrer Rambur, Maunzenapfel, Roter Trierer 
Weinapfel, Rote Sternrenette, Schafsnase, Winterglockenapfel, Winterrambur, ... 
 
Birne:   
Oberösterreicher Wein, Schweizer Wasserbirne, Doppelte Phillipsbirne, Katzenkopf, 
Gelbmöstler, Palmischbirne, ... 
 
Speierling (Sorbus domestica), Walnuss (Sämlinge) 
 

2. Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen ist eine landschaftliche Heckengruppe (4-6zeilig, Mindesthöhe 1,5 m) mit vor- 
und zwischenliegenden Gras- und Krautsäumen der Artenliste 2.5.1 zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Eine Düngung und Biozideinsatz sind unzulässig.  

 
2.4.2.2 Entwicklungsziel: Brachfläche  

 
Diese Fläche ist als Weidefläche, in Form einer einjährigen Beweidung durch Schaftrieb, zu 
nutzen. Eine Düngung oder der Pestizideinsatz ist unzulässig.  
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2.5.2 Anpflanzung von großkronigen und schnellwachsenden Laubbäumen gem. Plankarte 
(Hochstämme, Mindestpflanzqualität: 3xv., m.B., STU 16-18 cm). 
 
Artenliste: 
Acer platanoides  - Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus   - Bergahorn 
Carpinus betulus   - Hainbuche 
Fraxinus excelsior   - Esche 
Querus robur    - Stieleiche 
Sorbus aucuparia   - Eberesche 
Tilia cordarta    - Winterlinde 
 
Bei Anpflanzungen außerhalb größerer Grünflächen ist eine als Pflanzinsel anzulegende 
Baumscheibe > 5 m² je Baum vorzusehen. Die in der Plankarte festgelegten Baumstandor-
te können um bis zu 5 m verschoben werden. Bei Abgang der Laubbäume sind sie gleich-
artig zu ersetzen. 
 

2.5.3 Pro 10 Stellplätze ist ein einheimischer, standortgerechter Laubbaum der Artenliste gem. 
Ziffer 2.5.2 zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Bei Abgang sind die Laubbäume 
gleichartig zu ersetzen. Bei Anpflanzungen außerhalb größerer Grünflächen ist eine als 
Pflanzinsel anzulegende Baumscheibe > 5 m² je Baum vorzusehen. Die nach 2.5.2 vorzu-
nehmenden Anpflanzungen können nicht zur Anrechnung gebracht werden. 
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2.5.1 

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
25a BauGB:  
 
Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen ist eine landschaftliche Heckengruppe (4-6zeilig, Mindesthöhe 1,5 m) mit vor- und zwi-
schenliegenden Gras- und Krautsäumen der nachfolgenden Artenliste zu pflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten.  
 
Artenliste Sträucher (unter 10 m) 
Cornus sanguinea   - Hartriegel 
Corylus avellana   - Haselnuss 
Crataegus spec.   - heimische Weißdorn-Arten 
Euonymus europaea   - Pfaffenhütchen  
Lonicera xylosteum   - Gem. Heckenkirsche  
Ligustrum vulgare   - Liguster  
Malus communis   - Wild-Apfel 
Prunus spinosa   - Schlehdorn 
Rhamnus catharticus   - Kreuzdorn  
Rosa spec.    - heim. Heckenrosen 
Pyrus pyraster    - Wildbirne 
Salix caprea    - Salweide 
Sambucus nigra   - Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus   - Gew. Schneeball  
Viburnum lantana   - Wolliger Schneeball  

 

VORABZUG 
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